
SATZUNG
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen

der Stadt Lahr

vom 19.02.1970
i. d. F. der Änderungssatzungen vom 24.08.1987 und vom 04.11.2002

-Bereinigte Fassung-

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955
(Ges.Bl. S. 129) i. V. mit § 1 der Ersten Verordnung des Innenministeriums zur
Durchführung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 31. Oktober 1955
(Ges.Bl. S. 235) i. d. F. der Verordnung des Innenministeriums über öffentliche
Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise vom 25. August 1969 (Ges.Bl.
S. 208) hat der Gemeinderat der Stadt Lahr am 16. Februar 1970 folgende Satzung
beschlossen, die durch Beschluss vom 24.08.1987 und vom 04.11.2002 geändert
worden ist:

§ 1

Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lahr erfolgen, soweit gesetzliche
Vorschriften nichts anderes bestimmen, durch Einrücken in

die „Lahrer Zeitung“ und
die „Badische Zeitung – Ausgabe Ortenau“

(2) Die öffentliche Bekanntmachung ist an dem Tag erfolgt, an dem der Bekannt-
machungstext in den in Abs. 1 bestimmten Tageszeitungen veröffentlicht ist.

§ 2

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.03.1970 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen
der Stadt Lahr vom 09.12.1968 außer Kraft.


